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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

BAO §260 Abs2;

BAO §299 Abs3;

ErbStG §27;

Rechtssatz

Dem Berufungssenat obliegt die Entscheidung über Berufungen allein in den im § 260 Abs 2 BAO taxativ angeführten

Fällen. In der genannten Bestimmung sind Berufungen gegen Erbschaftsteuerbescheide nicht enthalten. Bei der durch

den angefochtenen Bescheid aufgehobenen Berufungsentscheidung handelte es ich somit nicht um die Entscheidung

eines Berufungssenates, sodaß § 299 Abs 3 BAO im Beschwerdefall nicht zur Anwendung kommt.
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